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Infoblatt

Schutz der Familienwohnung

Die Wohnung, in der ein Ehepaar zusammenlebt, gilt als 
Familienwohnung. Diese geniesst einen speziellen Schutz 
(Art. 169 ZGB):

Wohnt das Ehepaar zur Miete, kann die Wohnung nur ge-
meinsam gekündigt werden – unabhängig davon, ob bloss 
eine Seite oder beide den Mietvertrag unterschrieben haben. 
Auch die Vermieterin muss ihre Kündigung zwingend beiden 
Ehepartnern separat zustellen.

Handelt es sich bei der Familienwohnung um ein Eigenheim, 
das beispielsweise dem Mann allein gehört, darf dieser die 
Liegenschaft nur mit der Zustimmung seiner Frau verkaufen. 
Auch wenn er das Eigenheim weitervermieten oder jeman-
dem ein Wohnrecht daran einräumen will, braucht er ihr 
Einverständnis. Unter Umständen ist auch eine Erhöhung der 
Hypothek nicht eigenmächtig möglich. Als Faustregel gilt, 
dass eine Hypothek auf der Familienwohnung nur so lange 
ohne das Einverständnis der Ehepartnerin oder des Ehe-
partners aufgestockt werden darf, als die Belastung unter 80 
Prozent des aktuellen Verkehrswerts der Liegenschaft bleibt.
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